
Termine

§ 170 I 1 GVG

§ 173 I GVG

Beschluss



Termine

Festlegung 
unter 

Einhaltung 
der Ladungsfrist

Ehe- und Familienstreitsachen



Termine Ehe- und Familienstreitsachen

Ladungsfrist

2 Wochen 1 Woche



Termine Ehe- und Familienstreitsachen

persönliches 
Erscheinen Anhörung

§§ 128 I FamFG, 141 ZPO



Termine freiwillige Gerichtsbarkeit

Erörterungstermin

Ladungsfrist: 
angemessene Frist

persönliches 
Erscheinen

§ 32 FamFG



Termine freiwillige Gerichtsbarkeit - persönliche Anhörung

wenn dies in
 einem Gesetz 
vorgeschrieben 
ist

zur Gewährleistung 
des rechtlichen 

Gehörs des 
Beteiligten 

§ 34 FamFG



Termine freiwillige Gerichtsbarkeit - persönliche Anhörung

• der Beteiligte ist offensichtlich nicht 
       in der Lage, seinen Willen kundzutun

• bei erheblichen Nachteilen für die 
       Gesundheit des Beteiligten 

§ 34 II FamFG



Termine freiwillige Gerichtsbarkeit - persönliche Anhörung

persönlichen Eindruck 
vom Kind verschaffen

§ 159 I FamFG



Termine freiwillige Gerichtsbarkeit - persönliche Anhörung

in Kindschaftssachen Pflicht

Anhörung in 
Anwesenheit 

des VB 

Anhörung der 
Kindeseltern

§ 160 FamFG

§ 159 IV FamFG



Termine freiwillige Gerichtsbarkeit - persönliche Anhörung

Anhörung soll stattfinden:

• Adoptionssachen

• Abstammungssachen

• Ehewohnungs- und Haushaltssachen

• Versorgungsausgleich

§ 192 I FamFG

§ 221 I FamFG

§ 175 I FamFG

§ 207 FamFG



Termine freiwillige Gerichtsbarkeit - Ladung

• der verfahrensfähige Beteiligte ist selbst zu laden, 
       auch wenn er einen Bevollmächtigten hat

• der Bevollmächtigte ist von der Ladung zu 
       benachrichtigen

• wenn das Erscheinen des Beteiligten ungewiss ist, soll 
       das Gericht die Zustellung anordnen

• der Beteiligte ist auf die Folgen seines Ausbleibens in 
       der Ladung hinzuweisen



Termine Säumnis



Termine Säumnis - Ehesachen

Antragsteller Antragsgegner

Versäumnisentscheidung Versäumnisentscheidung 

Antrag gilt als 
zurückgenommen

Entscheidung nach Aktenlage
sowie

unzulässig

§ 130 FamFG



Entscheidung 
nach 

Aktenlage

Anordnung 
Ruhen des 
Verfahrens

Säumnis beider Beteiligten 

Termine Säumnis - Ehesachen

§ 251a ZPO



Termine Säumnis - Familienstreitsachen

Versäumnis-
entscheidung



Termine Säumnis - freiwillige Gerichtsbarkeit

das Verfahren kann ohne 
seine persönliche 

Anhörung beendet werden

Beteiligte ist auf die Folgen 
seines Ausbleibens hinzuweisen

§ 34 III FamFG



Termine

über Termine und 
Anhörungen 

ist ein  Verhandlungs-
kalender zu führen 

§ 6 IV AktO


